
Vorabentscheidungsersuchen des Symvoulio tis Epikrateias (Griechenland), eingereicht am 
2. Dezember 2022 — Micreos Food Safety BV/Eniaios Foreas Elegchou Trofimon (E.F.E.T.)

(Rechtssache C-745/22)

(2023/C 104/17)

Verfahrenssprache: Griechisch

Vorlegendes Gericht

Symvoulio tis Epikrateias

Parteien des Ausgangsverfahrens

Klägerin: Micreos Food Safety BV

Beklagter: Eniaios Foreas Elegchou Trofimon (E.F.E.T.)

Vorlagefragen

1. Ist die Verordnung (EG) Nr. 853/2004 (1) dahin auszulegen, dass ein Produkt wie Listex™ Ρ100 der Klägerin, das die 
Eigenschaften hat, wie sie im Gutachten der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) vom 7.7.2016 
aufgeführt sind, sowie, nach den Behauptungen der Klägerin, in den letzten Stadien des Herstellungsverfahrens außerhalb 
von Schlachtbetrieben angewandt wird und nicht der Entfernung von Oberflächenverunreinigungen von Erzeugnissen 
tierischen Ursprungs dient, sondern der Verhinderung von Verunreinigungen, in den Anwendungsbereich des Art. 3 
Abs. 2 dieser Verordnung fällt (und folglich für das Inverkehrbringen des Produktes auf dem europäischen Markt die 
vorhergehende Zulassung durch die Kommission gemäß Art. 11a der Verordnung erforderlich ist)?

Falls die erste Frage zu verneinen ist:

2. Ist die Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 (2) dahin auszulegen, dass das oben genannte Produkt der Klägerin einen 
Lebensmittelzusatzstoff oder einen Verarbeitungshilfsstoff (Art. 3 Abs. 2 Buchst. a und b der Verordnung [EG] 
Nr. 1333/2008) darstellt?

(1) Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit spezifischen Hygienevor-
schriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs (ABl. 2004, L 139, S. 55).

(2) Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über Lebensmittelzusatzstoffe 
(ABl. 2008, L 354, S. 16).

Vorabentscheidungsersuchen des Bundesverwaltungsgerichts (Deutschland) eingereicht am 
12. Dezember 2022 — QY gegen Bundesrepublik Deutschland

(Rechtssache C-753/22)

(2023/C 104/18)

Verfahrenssprache: Deutsch

Vorlegendes Gericht

Bundesverwaltungsgericht

Parteien des Ausgangsverfahrens

Klägerin und Revisionsklägerin: QY

Beklagte und Revisionsbeklagte: Bundesrepublik Deutschland
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Vorlagefrage

Sind in einem Fall, in dem ein Mitgliedstaat von der durch Art. 33 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2013/32/EU (1) 
eingeräumten Befugnis, einen Antrag auf internationalen Schutz im Hinblick auf die Zuerkennung der Flüchtlings-
eigenschaft in einem anderen Mitgliedstaat als unzulässig abzulehnen, keinen Gebrauch machen darf, weil die 
Lebensverhältnisse in diesem Mitgliedstaat den Antragsteller der ernsthaften Gefahr einer unmenschlichen oder 
erniedrigenden Behandlung im Sinne von Art. 4 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union aussetzen würden, 
Art. 3 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung (EU) 604/2013 (2), Art. 4 Abs. 1 Satz 2 und Art. 13 der Richtlinie 2011/95/EU (3) 
sowie Art. 10 Abs. 2 und 3, Art. 33 Abs. 1 und 2 Buchst. a der Richtlinie 2013/32/EU dahin auszulegen, dass die bereits 
erfolgte Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft den Mitgliedstaat daran hindert, den bei ihm gestellten Antrag auf 
internationalen Schutz ergebnisoffen zu prüfen, und ihn dazu verpflichtet, ohne Untersuchung der materiellen 
Voraussetzungen dieses Schutzes dem Antragsteller die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen? 

(1) Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und 
Aberkennung des internationalen Schutzes (Neufassung) (ABl. 2013, L 180, S. 60).

(2) Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur 
Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat 
gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (Neufassung) (ABl. 2013, L 180, S. 31).

(3) Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über Normen für die Anerkennung von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für 
Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes (Neufassung) 
(ABl. 2011, L 337, S. 9).

Vorabentscheidungsersuchen des Bundesgerichtshofs (Deutschland) eingereicht am 15. Dezember 
2022 — Meta Platforms Ireland Limited gegen Bundesverband der Verbraucherzentralen und 

Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

(Rechtssache C-757/22, Meta Platforms Ireland)

(2023/C 104/19)

Verfahrenssprache: Deutsch

Vorlegendes Gericht

Bundesgerichtshof

Parteien des Ausgangsverfahrens

Revisionsklägerin: Meta Platforms Ireland Limited

Revisionsbeklagter: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundes-
verband e.V.

Vorlagefrage

Wird eine Rechtsverletzung „infolge einer Verarbeitung“ im Sinne von Art. 80 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2016/679 
(Datenschutz-Grundverordnung) (1) geltend gemacht, wenn ein Verband zur Wahrung von Verbraucherinteressen seine 
Klage darauf stützt, die Rechte einer betroffenen Person seien verletzt, weil die Informationspflichten gemäß Art. 12 Abs. 1 
Satz 1 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 Buchst. c und e der Verordnung 2016/679 über den Zweck der Datenverarbeitung 
und den Empfänger der personenbezogenen Daten nicht erfüllt worden seien? 

(1) Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz- 
Grundverordnung) (ABI. 2016, L 119, S. 1).
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